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§ 2
Der Berechnung der Nutzungs- und Reparatur

entgelte beim Einsatz von Baumaschinen und Bau
geräten sind die in der Baumaschinenliste* angegebe
nen Werte zugrunde zu legen.

§ 3
(1) Die Höhe der Entgelte wird bestimmt durch:

a) die in der Baumaschinenliste festgelegten monat
lichen Nutzungsentgelte,

b) die Einsatzzeit.

(2) Die monatlichen Nutzungsentgelte für Bau
maschinen und Baugeräte, die in der Baumaschinen
liste zwar der Art, nicht aber der Größe nach auf
geführt sind, sind durch Berechnung der Zwischen
werte (Interpolation) zu ermitteln.

(3) Die monatlichen Nutzungsentgelte für Baumaschi
nen und Baugeräte, die auch der Art nach nicht in 
der Baumaschinenliste enthalten sind, werden vom 
Ministerium für Aufbau auf Antrag festgesetzt.

§ 4
(1) Den monatlichen Nutzungsentgelten liegt die ein

schichtige Arbeitszeit von wöchentlich 48 Stunden zu
grunde.

(2) Wird diese einschichtige Arbeitszeit überschritten 
oder in Mehrschichten gearbeitet, gelten die täglich über 
die einschichtige Arbeitszeit hinausgehenden Arbeits
stunden als Überstunden (Mehrarbeitszeit).

(3) Überstunden sind mit je 0,125 % der monatlichen 
Nutzungsentgelte zu berechnen.

(4) Überstunden dürfen nicht berechnet werden für 
Transformatoren, Stromleitungen, Rohrleitungen, Schal
ter, Luftleitungen, Armaturen, Windkessel, Hilfsgeräte 
bei Strom-, Wasser- und Luftversorgungsanlagen, bei 
Wasserhaltungs- und Pump versuchen sowie für Wagen
unterkünfte, Meßgeräte und Kessel für Heizzwecke.

§ 5
Bei der Berechnung der Nutzungsentgelte ist grund

sätzlich von vollen Monaten auszugehen. Die Berech
nung von Tages- und Stundennutzungsentgelten ist nur 
zulässig, soweit eine Berechnung nach vollen Monaten 
nicht vorgenommen werden kann. Zur Ermittlung der 
Tagesnutzungsentgelte ist das monatliche Nutzungs
entgelt durch 25, zur Ermittlung des Stundennutzungs- 
entgeltes durch 200 zu teilen.

§ 6
(1) Die Einsatzzeit ist die wirtschaftlich notwendige 

Zeit der Vorhaltung der Baumaschinen und Baugeräte 
für die Durchführung der Bauleistungen einschließlich 
der Zeit des Auf- und Abbaues und des An- und 
Abtransportes.

(2) Die Berechnung von Reparaturzeiten ist bei der 
Ermittlung der Einsatzzeit unzulässig. Die dabei ent
stehenden Ausfallzeiten sind bei dem der Berechnung 
der Nutzungsentgelte zugrunde gelegten Einsatzgrad 
berücksichtigt.

(3) Werder, für in Reparatur genommene Bau
maschinen und Baugeräte Ersatzmaschinen und -geräte 
gestellt, so dürfen hierfür keine zusätzlichen Entgelte 
berechnet werden.

* Herausgegeben vom Institut für Bauindustrie in Leipzig 
N 22. Kickerlingsberg 18.

§ 7
(1) Die Reparaturentgelte für die Instandhaltung der 

Baumaschinen und Baugeräte sind bei normaler Ar
beitszeit mit 60 °/o sowie für jede Überstunde mit 0,3 °/« 
der monatlichen Nutzungsentgelte zu berechnen.

(2) Durch die Reparaturentgelte werden unabhängig 
vom Zeitpunkt ihres Anfalles die- bei der Reparatur 
der Baumaschinen und Baugeräte anfallenden Stoff-, 
Transport- und Lohnkosten sowüe die Einsatzentgelte 
der zur Reparatur benötigten Maschinen und Werk
zeuge abgegolten. Fracht- und Ladekosten für den 
Transport von Ersatzbaumaschinen und -baugeräten 
sowie der Transport von reparaturbedürftigen Bau
maschinen und Baugeräten zur und von der Reparatur
werkstatt sind ebenfalls durch die Reparaturentgelte 
abgegolten.

§ 8
(1) Liegt eine Baumaschine bzw^. ein Baugerät auf 

Grund vertraglicher Bedingungen oder infolge von 
Maßnahmen und Unterlassungen des Auftraggebers 
oder aus anderen weder vom Auftraggeber noch vom 
Auftragnehmer zu vertretenden Umständen (höhere 
Anordnungen, höhere Gewalt) an mehr als drei auf
einanderfolgenden Tagen still, so können für die ersten 
drei Tage die vollen Nutzungs- und Reparaturentgelte 
und vom vierten Tag an für die Zeit der Stillegung 
80 °/o der Nutzungsentgelte berechnet werden.

(2) Die Berechnung von Reparaturentgelten während 
der Stilliegezeiten ist unzulässig.

§ 9
Bei Maschinen, die mit mehreren auswechselbaren 

Teilausrüstungen ausgestattet sind, aber nur jeweils 
mit einer derselben arbeiten können, ist die Berechnung 
der Nutzungsentgelte, sofern mehrere Teilausrüstungen 
auf der Baustelle zum Einsatz bereitgehalten werden, 
wie folgt vorzunehmen:

Für die Maschine einschließlich der Teilausrüstung, 
die vorwiegend zum Einsatz gelangt, ist das volle 
Nutzungsentgelt der Baumaschinenliste zu berechnen. 
Für jede weitere Teilausrüstung dürfen nur 80 ®/§ der 
Nutzungsentgelte berechnet werden. Die Berechnung 
der Reparaturentgelte darf nur von der Maschine und 
der Teilausrüstung erfolgen, für die das volle Nutzungs
entgelt berechnet wird.

§ 10
Werden von volkseigenen Baubetrieben Maschinen 

und Geräte von anderen volkseigenen oder privaten 
Betrieben gemietet, so dürfen nur die nach den Be
stimmungen dieser Preisanordnung zulässigen Entgelte 
weiterberechnet werden.

§ n
(1) Diese Preisanordnung tritt mit Wirkung vom 1. Ja

nuar 1955 in Kraft.

(2) Soweit Entgelte im Sinne dieser Preisanordnung be
reits berechnet wurden, hat es damit sein Bewenden.

(3) Gleichzeitig treten für die volkseigene Bau
industrie die Verordnung über Höchstmieten für Bau
geräte vom 10. Juni 1944 und der Erlaß des Reichs
kommissars für die Preisbildung RfPr IV C — 240 
— 2000/44 außer Kraft.
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